
 

© D. Pfeiffer 44 

 Erläuterungen zur StVO 

§ 17 StVO 
Beleuchtung 

 
 
 
 
 � Benutzungspflicht der vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen 
  bei Dämmerung, Dunkelheit, entsprechenden Sichtverhältnissen. 
 
  auf BAB = Sichtweite bis 150 m 11 
  Bundes-/Landstraßen = Sichtweite bis 120 m 12 
  i.g.O. zulässige Geschwindigkeit = Sichtweiten unter 70 bzw. 60 m 13 
 

Die Beleuchtungspflicht kann auch durch örtliche Verhältnisse ausgelöst 
werden, z.B. Waldgebiet, Tunnel 

 
 
 
 � Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verdeckt oder verschmutzt  
  sein. 
 
 
 � Beleuchtungseinrichtungen sind vorgeschrieben für: 
 
  Kfz und deren Anhänger  §§ 50 - 54 StVZO 
 

  andere Straßenfahrzeuge § 66a StVZO 
 

  Fahrräder § 67 StVZO 
 

  Anbaugeräte § 53b StVZO 
 

  Fahrzeuge, von Fußgängern mitgeführt § 17 (5) StVO 
 

  Tiere § 28 (2) StVO 
 

  Verbände § 27 (4) StVO 
 

  Reiter (möglich über) § 1 (2) StVO 
 
 
 
 � Verboten ist das Fahren mit: 
 
  Begrenzungsleuchten allein 
 
  Fernlicht auf Straßen mit durchgehender ausreichender Beleuchtung 
 
  Fernlicht bei entgegenkommenden Fahrzeugen oder 
 
  in geringem Abstand vorausfahrenden Fahrzeugen oder 
 
  die Sicherheit auf oder neben der Straße es erfordert 
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